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l Amtsplan

ENTWURFSBEGRÜNDUNG

zum Bebauungsplan "Hei.dweg" der Stadt Wachenheiin/Weinstraße

ANLASS

Vor allein der Mangel an erschließungsreifem Gewerbegebiet
für den Zentralort Stadt Wachenheim bedingte die dringende
Inanspruchnahme des Geländes am Hei-dweg. Die Stadt ent-
schloß sich bel den gegebenen Verhältnissen zur Aufstellung
des Bebauungsplanes .

BESTAND : (6 . 1 o . 1 982)

Zur Zei.t geht von der Bahnhofstraße eine in schlechtem Zu-
stand bea.ndliche Straße ab. Auf dem Bahngelände steht ein
Holzschuppen. Der Holzschuppen ist ca. 25 m lang und liegt
zwischen dem Gleis und der provi-sorischen Straße. Auf der
Parzelle 5635 ist der bussi.edler (Satteldach) zu finden.
Das nördliche Gebäude ist ein Wirtschaftsgebäude mi.t Pult-
dach

Der Bauhof der Stadt Wachenheim besteht aus einer Halle mi.t
satte].dachähn]ichein Charakter . Der Laqerp]atz sch].i.eßt nach
Nordosten an .

Es folgen dann nach Osten weitere zwei Rei.hen Wein und dann
das Ge[ände der Kläran]-age, das außerha]b des räum]-i.chen Ge]--
tungsbereichs di.esel Bebauungsp].alles liegt. Die Kläranlage
mit ihrem Fau].turm i.st fest uinmauert bzw. umzäunt mit Maschen
draht. Ei.ne Umgrünung längs der schräg ausführenden V7egpar-
zelle paral]-e] des F].urstückes 574o/l i-st gegeben. Die Klär-
anlage zei.gt westlich des Faulturms an der Grenze emi.ge
mitte].kronige Bäume

Der nörd]iche P]antei] wi.rd vom Burgta]-bach gekuert, der bis
lang nur i.m Gleiskörperbereich verrohrt ist. Der bisherige
Weinanbau wird von diesem Vorfluter sichtbar untergli-eden

SITUATION DER BAULEITPLANUNG

Der genehmigte Flächennutzungsplan hat das Plangebi.et als
gewerb].sche Baufläche ausgewiesen. Dabei. wurde der ost-
wärts angrenzende Standort der K]äran].age berücksichtigt
Der städte.sche Bauhof ist durch Text dargestellt

Hinsichtlich der Lärm- und Geruchsabstände ist den ört-
lichen Gegebenheiten entsprechend ein Nebeneinander von



Ent:sorg=gsflächen und Gewerbegebiet z\mutbar. Trotz der Hauptwest
Südwest-WirKlrichtung ist eine EiJ)schränkung für den Planungsratm
dergestalt vorgesehen, daß keine l.ebensmittel verarbeitenden oder
herste].lenden Be-Erlebe elli.chtet werden dürfen .

ERS(:FnIESStmGSZBSICEU

Der Erschließungsvorschlag i-st das Ergebrü-s nach vier voraufge-
ga:ngenen Älternati-ven. liberales mußten die kurzfristigen Verein--
barurqen mit der Bundesbahn md di.e vermessungstechnisch noch nicht
:im Kataster be:rücksichti.glen Grenzen zur nörd]-ich anschli.eßenzen
Sportfläche bedacht werden.

Es sind verschi.ebene Sch]üsse].irld=ikatoren, die auf den P].anungsra\m
wirken, zu beachten gavesen.

l Seitens der Bundesbahn war östlich des Bhgleises zuerst ei.ne
Tabu-Fläche von 22 m .zu respek-U.eien. Äußerdan sind entsprechend
den Darf.egungen z\m Flächennutzungsplan bei Neuanpflanzmgen
Abst:ände von bis zu 40 m wegen der Sicherheit des Eisenbahnbe-
tliebes vorzuhalten bzw. v?eßen der eisenbahntechnischen Freigabe
der Bundesbahndirektion Karlsruhe zwecks Prüfung zuzuleiten .

2. Der Aussiedler auf dan Flurstück 5635 wi.rd als Bes-t:and respektiert
ur)d ist aus dan räxmli.chen Geltungsbereich herausgenommen .

3 . Der nördliche Plananteil wi.rd von einen Vorfluter gekuert, der
insgesamt nicht verlobte werden darf und ortsgestalterisch Ein-
fluß behalten soll . Di.e Erschließen:rss-t:raße führt dern Vorfluter
nördli.ch parallel und (;uebt ihn =im östlichen Schleifenansatz .

4 . Von der Flurneuordnung her i-st eine Abst:iimung der Planung
zu gaeährlei.sten.

Nach di.eßen Prämissen ergibbt si.ch eine Zufahr-t:srege]-=g von Norden
her, di.e zugleich das angrenzende Sportgelände berti-ent. Während
der bahnparallele Wq zinn Gewerbegebi-et aus der Andienung der
Spar-t:flä(üle 10 m Brei.te aufwei.st, beschränkt sich die i.n das
Gewerbegebiet führende Schrei-fe auf 7 , 50 m. Zum ]an(]w:i.rtschaft]ichen
Weg 5702/2 bleibt aus dern Gaverbegebi.et heraus el=le sich verengende
notwendi.ge Verbindung, die =im ërünor(]nungsplan gekennzeichnet ist
u{)d keine l..Wf-Durchfahrt gestatten soll



Nördlich des Vorfluters (Burgtalbach) , der das Gelände
insgesamt auflockern hilft, wird ei.n öffentlicher Grün-
streifen angelegt, der zuglei.ch als Räumstreifen genutzt
werden kann .

Das Randgrün mit entsprechender Bindungswirkung kommt
zur Nordostsei.te des Plangebietes zum Tragen, insbeson
niere zur anteiligen Einbi.ndung in die Landschaft gegen
über dem auszubauenden Sportge]-ände bi.s nach Süden zum
Vorfluter(siehe Abschnitt Grünordnung)

CKUNOKnmumc

Naturräum].sche Einordnung :

Das P]angebiet ]-i.egt am übergang des Unterhaardtrandes in
di.e Böh].er Lößplatte. Die Bachsenke des Burgtalbaches quere
den west].schen Beginn der Lößplatte i.n West-Ost-Richtung
Schottermateria]. i.st hier von Löß].ehm überzogen, der mehrere
Meter Mächte.gkeit zeigt. Das Auen].ehmband am Burgtalgraben
ist sehr schmal und nicht mehr reliefbedeutend. Die ebene
F].sche wi.rd kei.nen wesentlichen kl i.mali.schen Unterschieden
ausgesetzt. Der die Bodenfeuchtigkeit gut bewahrende Löß
bildete früher auch die Voraussetzung für die anspruchs-
voll.e Pflanzengesellschaft des Ei.chen-Hainbuchenwaldes.
Gerade die Natur]age ].ieß darauf die Sonderkulturen dës Wein
baus und vereinzelten Obstanbau zu. Der Talabwi.nd aus dem
lsenachtal und teils aus dem Wachenheimer Tal zei.gt keine
nachtei.ligen Folgen. Bei der fächerförmigen Ausbreitung des
Windes verf i.ert dieser nach Osten zunehmend an Geschwindi.g-
kei.t

Regiona]-er Grünzu
Der im Regt.oralen Raumordnungsplan Rheinpfalz , Raum Vordem
pfalz, vermerkte Grünzug setzt praktisch östlich der Bahn-
[i.ni.e an und wi.rd zum Teil. von dem offenen Gewässer des
Vorfluters Burgtalbach und seinen anderen östlichen Be-
zeichnungen mi.tbestürtmt. Die Lage des geplanten Sportge-
ländes nördlich des Gewerbegebieten, das offene Gewässer
und ein durchsetzbares Randgrün erlauben i.n Gemengelage
di.e Verträgl i.chkei.t der Bebauung mi-t dem Grünzug, zumal
die Weinbauflächen monatelang den Eindruck der ausgeräum-
ten Landschaft machen und an di.esel Stelle landschaftsein-
ordnende Übergänge ver lang en



Zi.ele des Naturschutzes und der Landschaftspflege:
Unter Berücksi.chtigung von $ 17 LPfIG Rhei.nland-Pfalz
hatte di.e Kreisverwaltung den Grünordnungsplan gefor-
dert, um Erkenntni.sse a].s Schutz-, Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen festzuschreiben. Bereits bei der Erstel-
lung des neuen Flächennutzungsplanes mußte man si.ch mit
der tei.lweisen Unverträglichkeit der Nutzungen ausein-
andersetzen. Durch die Ansätze der Kläranlage und des
Bauhofes, dann in der Beachtung der Hauptwest-Südwest-
windrichtung, dann auch von der im Verlauf noch nicht
festliegenden B 271 neu in einer Version der ortsnahen
Führung, wurde für den notwendigsten Aus]-agerungsansatz
der ört[[chen K].ei.n- und Mi.tte]betriebe diese F].sche
gekennzeichnet

Mi.t Berücksichtigung des Entwurfs zum Landschaftsrahmen-
p[an des Raumes Vorderpfa]-z sind die Zie]e beachtet
worden, die sich auf dieses Gewerbegebiet beziehen lassen

Absetzen gewerb[icher F]-ächen von den Erho]-ungszonen.
Hierbei. Inkaufnehmen der nahen, bald zu erweiternden
K[äran[age mit entsprechender Rückkoppe]-ung zu Nutzungs
einschränkungen für Lebensmi.ttel verarbeitende und pro-
duz ierende Betr lebe .

Vermeidung von weiteren Flächenzerschneidungen mit der
intensi.ven Landwirtschaft bzw. dem Wei.nbau nach Durch-
führung einer Zweckum]-egung .

Sicherung der Funktionsfähigkeit der Landschaft

Durch den Gewässerverband lsenach-Eckbach waren einige Vor
gaben für die Sad.erung des Oberflächenwassers gegeben.
A].tho].zinseln waren i.nfolge Fehlanzeige nicht zu bewahren.
Dafür i.st dann die Reihenbepflanzung öffentlichen und pri-
vaten Stils vorgezogen worden.

Lockere, durchblasbare Schutzpflanzungen werden Anteile von
Luftverunreinigungen ausfiltern können. Die Freihaltung der
Ventilationsbahn des Burgtalbaches ist in Übereinstimmung
mi.t dem Wasserverband gewährleistet. Das Gewerbegebi.et i.st
außerdem an der Leeseite der Stadt Wachenhei.m und somit im
Windschatten der V70hngebiete gelegen. Das engmaschige System
von Schutzpf]-anzungen läßt auch die im Landschaftsrahmenplan
empfohlenen Ansätze des Großgrüns zu. Ansonsten soll zwischen
Wachenheim und Forst, also südlich der Bahnhofstraße und dann
östli.ch der Bahnlinie die Respektierung des regionalen Grün-
zuges erfolgen .



Bestand

Das Plangebiet stellt sich hier derzeit als für den inten-
si.ven Weinbau genutzte Fläche dar, wo nur im Südosten
emi-ge Obstbäume, vornehml i-ch Äpfel aus einstigen Kultur-
nutzungen vorhanden sind. Das südöst]-ich angrenzende Ge-
bt.et der Kläranlage wei-st östlich der Wegeparzelle 5642/2
eine bereits [ücki.ge Eingrünung mit einigen mitte]-kronigen
Bäumen (vornehmli.ch Sti.deichen) auf. Dieser dürftige Be-
stand besitzt mit den vorhandenen Obstbäumen in dieser
ausgeräumten Wei.nflur einen hohen ökologischen Wert (einzige
Brut- und Nahrungsbiotope vi-e].er Vogel- und Insektenarten)

[m nörd]i.chen Tei]. des P]angebietes durchf]ießt der Burgta]
bach als unscheinbare, stark regulierte Vorflut die Weinbau
f].ächen von Nordwesten nach Südosten zur Kläranlage. Ab dem
Flurstück 5747 ist er in Richtung Westen verrohrt

Im Rahmen der Sad.erung des Burgtalbaches ist sei.bens des
Gewässerverbandes ISENACH-ECKBÄCH bereits eine landschafts
gerechtere Neuregulierung geplant
Im derzeitigen Zustand best.tzt er jedoch keine ökologisch
wichtige Funktion. Durch gezielte Maßnahmen i.st dieser
landschaftsgli.edernde Ansatz zu verbessern und für die
Landschaftsgestaltung zu nutzen.

Maßnahmen der Grünordnunq

Landschaftspotenti.al , Bestand sschutzmaßnahmen

Als wichtigste Maßnahme ist die Erhaltung und Aufwertung
vorhandenen Gehölzbestandes als einzige Brut- und Nahrungs
bi.otope gerade i-n di.esel ausgeräumten Weinbauf]-ur für die
wei.tele P].anung Voraussetzung .

Ferner müssen wei.tele landschaftsgl i.edernde Elemente und
Strukturen betonend in di.e Planung mi.t ei-nfließen. Hierzu
gehört di.e Erhaltung des Burgtalbaches in seinem derzeiti.gen
Verlauf, der jedoch durch weitere Maßnahmen landschafts-
gerecht verbessert werden muß, damit er sei.ne gewässer-
typischen Funktionen in vollem Umfang wieder erfüllen
kann (Gewässerreinigung, Aufnahme gewässertypischer und
Gewässerbegleitfauna und -flora, Landschafts- bzw. lied
lungsgliederung etc . )



Blick von Süden nach Norden über den schienenparallelen Weg 6727
(früher 5819/11). Abschirmend und gestaltend soll zwischen dem
Gleiskë5rper und dem künftigen Gewerbegebiet eine pflegeleichte
Abpflanzung erfolgen. Ein verbindenden Fuß-- und Radweg zum künfti
gen Sportzentrum kann hier entsprechend untergebracht werden.

Blick von Westen nach Osten an der Nordseite des Aussiedler-Wirt-
schaftsgebäudes vorbei auf die Kläranlage. Hier ist eine Eingrünung
gemäß dem 3 m -- Pflanzschema zur Kaschierung der Baukörper erfor-
derlich. Ebenso ist der rückwertige Bauhof durch eine verbindliche,
gestaffelte 3 m - Pflanzung landschaftsgerecht einzugrünen.



Der Burgtalbach vom bislang verrohrten Teil im Westen bis zur
Kläranlage. Wenn auch nicht ein größerer freier Begleitraum
nördlich des Bachlaufes bleibt, so soll von einer Verrohrung
abgesehen werden und eine 5 m breite gestaffelte Pflanzung
zur Abschirmung zu den Gewerbebetrieben erfolgen, die beschat
tend den Pflegeaufwand verringert. Die Unterhal.tung erfolgt
von der künftigen nördlichen Gewerbestraße

Die alte Wegeführung 5702/2. Bis 50 m Tiefe wird sie zum Sport-
gelände geschlagen, dann im rückwärtigen Teil zum Gewerbegebiet
etwa in Höhe des Winzerwagens. Dort wird eine 5 m breite gestaf
felte Pflanzung die beiden Nutzungen trennen.
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Entwicklung smaßn ahmen :

Der gering vorhandene Obstbaumbestand wird mittels
verdi.nd]ich zu pf]anzender öffent],iëh wie privater
landschafts- und standortstypischer Einzelbäume er-
gänzt, wobei wegen der fehlenden wirtschaft].schen
Nutzung Obstgehölze keine Verwendung finden. Ihr Vor-
kommen ist ohnehin nur kulturell bedingt. Fruchttragende
Gehö]-ze sind jedoch vorrangig.

Der stark regu]-werte Burgtalbach wi.rd im Zuge der Neu-
ordnung in Anlehnung an die Sanierungsplanung des Wasser
verbandes ISENACH-ECKBACH hinsichtlich der Böschungsaus-
formung und der Beqleitvegetationen gestaltet

Das Südufer erfährt oberhalb der Böschungskrone eine 5 m
brei.te Pf]anzung aus standortgerechten Gehö]-zen.
Di.ese Pflanzung ist so ausgebildet, daß als Gerüst ei-ne
Baumpf[anzung dient. die sei.t].ich abgestaffe]t zum Gewässer
eine geli.sohle Strauchweidenpflanzung und zur gewerblich
genutzten Fläche eine Strauchpflanzung aus heimischen
Gehö].zarten erhä].t. Hierdurch ist einerseits die Gewässer-
einbindung gewährleistet, die sich in dieser Form pflege-
lei.cht darstellt und andererseits eine ausreichende Äb-
schi.rmung zu den Gewerbeflächen geschaffen. Zur künfti.gen
Erschließungsstraße erhält das Gewässer einen ausreichenden
Abstand von ca. 2 m, der gleichzei.tig den geforderten Unter-
haltungsstrei.fen darstellt. Im Abstand von lo m ist in
di.esel Streifen ei.ne A]]-eepf]-anzung aus großkronigen Bäumen
(Ti-lia cordata) angeordnet, die nicht pflegebeei.nträchtigend
ist

Die Beschattung des Gewässers durch di-e beschriebenen Be-
gleitpflanzungen läßt eine übermäßige Verkrautung durch
li.chthungri-ge Gräser und Stauden kaum zu, so daß sich der
Pflegeaufwand hi.erdurch minimieren wi.rd. Dies kommt eben-
falls der Stabilisierung des Gewässers hinsichtlich des
biologischen Gleichgewichtes (Flora und Fauna, Gewässer-
selbstreinigung) sehr entgegen. Diese Pflanzungen sind ent
sprechend dem Pflanzschema (C) auszuführen.

Di.e gestaffelte Baum-Strauchpf]-anzung ist i-m üblichen Turnus
von 8-1o Jahren pflegend zu unterhalten (Gehölzschnitt, "auf
Stock setzen" der Weiden etc.) . Die Pflege kann vereinbarungs
gemäß durch die Gemeinde oder den Wasserverband ISENACH-ECK-
BACH erfo].gen .



Ei.rbindung in das LandscEnftsgefüge Ortsrandges-t:altona

Da für (U.e Eine:indmg des Gewerbegebieten kein geeignetes ]:.and-
Schaftspotential vorhanden ist, werden umfangreiche Maßnatr.en
hi.erm erforderlich.

Irn nördli.chen sowie östlichen tibergangsbereich des Gewerbe
gebietes zur freien Kulturlandschaft werden rü.ttels ein-
bindender gestaffe].ter Pflanzungen folgende Funk-U.onen zur
landschaftlichen Eingliederung erfüllt:

Neben der absichelnden F'unktionstrennung Gewerbe -
Intensivweirbau wird eine optische Abschinntmg des Gewerbe
gebietes geschaffen und damit eine landschaftsgerechte
visuelle Eir)bindung der Ortslage im Osten errei.cht

Zug[ei.ch werden hierdurch "Fe].dgehö]ze" mit Brut- und
Nahrungsbi.otopfunkti.on in Randlage zu den angrenzenden
intensiven tgeinbauf[ächen geschaffen, (]i.e rü.t Best:irrmtheit
durch die Vogel- und Insektenfauna angencxnlr\en werden, da
sie für di.eben Ra\m die einzige Më5gli.chkeit sein werden.
Diese Berti.cherung der ausgerätnrlten Kulturlandschaft ist
rü.cht hcx:h genug einzuschätzen.. Diese Pflanzungen si-nd
entsprechend dan Pflanzschana (B) privat auszuführen .

.[rn westlichen Bereich des Gaaerbegebi.eyes wi..rd auf ehe-
maligen Bahnge]-ände ein ca. 15 m breiter (]urchgehender
Grüngürte[ geschaffen, der teilweise Kfz-Ste]].plätze
zu].äßt und fo].gerade Funktionen erfüllt :
Neben der Aufnahme eines Fuß- urß. Ra(]weges mit Verben(jungs
funktion der Wohnf].äcKeR i:rn Süden V?ächenheiins und dan
geplanten Sportge]-ände :im Norden, der aber gleichsam in
ausreichender Breite a]s Unterha]tungsweg (]i.ent, sind =i.n
di.esau Bereü.ch \xnfangrei.che gestaffe].te Pflanzungen arqe-
[egt, (]ie einerseits abschn.xmend zur Bahnlinie Monshejin-
Neustadt wirken, aber ebenfa].Is von der Ortslage her zlm
Gewerbegebiet md andererseits als kanoakte Gehölzbestände
Bi.Otopschutzfurlk-äonen fur di.e Vogelfauna übernehmen .

Diese Pflanzungen si:rld entsprechend (ien Pflanzschannta (A)
und (B) als öffentlicher Grünzug auszuführen.

Zusätzliche bodendeckerde Pflanzungen mit en-t:sprechenden
mittelkronigen Bälnrten dienen einer inneren Gestaltung .

Di.e pfleglic:he Unterhaltung erfo]gt tuniusganäß ca. a]].e
8-10 Jahre durch die Stadt Wachenheim, wobei. die üblichen
Maßnahmen Alawendmg finden.
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Innere Gestaltung/Grüngl i.ederung

fjptwicklunggBaßnahmep:

Für di.e i.nnere Grüng]--federung des Gewerbegebi.eyes sind
umfangreiche Pflanzungen entsprechend dem 3 m Pflanz-
schema (D) vorgesehen, um einerlei.ts ei.ne Verknüpfung
der rand]ichen Gehö].zpflanzungen zu erreichen, aber
auch um kleine. überschaubare Räume zu schaffen, wobei
di.e mei.st unschön sich präsente.elenden Gebäude einge-
bunden werden. Di.e Darstellung im Plan ist unverbind-
li.ch mit Ausnahme der Eingrünung des Bauhofes, da sie
auf den zukünfti.gen Grenzen ver].affen so]-].. Die Pflan-
zungen sind nach entsprechender Einteilung der. Flur-
stücke privat auszuführen .

].m Bereich des öffentlichen Grünqürtels si.nd zur
inneren Gestaltung neben den oben beschri.ebenen Grün-
bi.ndungen noch auflockernde bodendeckende Pflanzungen
mit einigen So]-i.tärsträuchern und mittelkroni.gen Bäumen
vorne s ehen .

A].s bodendeckende Pf]-unzen kommen i.n Frage

Sche i.nbeere Symphoricarpos chenaultii
' Hancock '
Hedera hel i.x
Lonicera pileata ' Yunnanensis'
Euonymus fortunei. radicans

Efeu
Heckenkirsche
Spindelstrauch

Solitärgehölze

Felsenbirne
Pfaffenhütchen
Kornelkirsche
Hase].
Z i-er apf el

Amelanchier canadensis
Euonymus alatus
Cornu s mas
Corylus avellana
Ma].us opec .

Bäume

Wi.nterlinde
Hainbuche
Vogelkirsche
Traubenkir sche
Ebene sche
Meh].beete

Tina CQrdata
Carpe.nus betulusPrunus avium
Prunus paßus
morbus aucuparia
morbus i.ntermed ia

Diese Pflanzungen zei.chnen sich durch eine extensi.ve
Pflegebedürftigkeit aus .

Durch die konsequente Durchführung all di-esel Maßnahmen
wird das Gewerbegebi.et harmonisch i.n die Landschaft einge-
fügt, es werden ferner Gehö]-zberei:ähë.- geschaffen, die in der
ansonsten ausgeräumten Kulturlandschaft positiv biotopbi-Idend
wi.rken und den ökologisch wertlosen Burgtalbach landschafts-
ökologisch au fwerten .
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VER- UND ENTSORGUNG

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind als ge-
sichert anzusehen, weil der Anschluß an die zentralen
Netze gewährlei.Beet ist. Ebenso kann di.e Abführung des
Oberflächenwassers schadlos erfolgen .

Die Elt-Versorgung wird in Abstimmung mit dem Versor-
gungsträger festgelegt. Die Trafo-Stab.on ist geplant
und ei.ngetragen.

FLÄCHENBILANZ

Fläche insgesamt 27 . 845 am

/

/

/

/

Straßen und. Fußwege
Fläche zum Pflanzen von
B äumen und Str äuchern
Flächen der Wasser -
wirtschaft
öffent]. i.che Grünf läche

3 . 900 am

2 . 41 5 cml

685 am
3 . 305 qm l f1 '2 rlq r-rm

l V + V V a q,]XLL

1 7 . 540 qmNettobau].and

17. 540 qm Grundf]-ächenzahl 0,8
17.540 qm Geschoßflächenzahl 1 ,6

1 4 .032 qm
28 . 064 qm

KOSTEN

Straßenbau ohne Grunderwerb
Kanal i. sat i. o n

Wasserversorgung
Gesta]- tung der Grünflächen

1 90 . 000 ,
1 34 . 400 ,
40. 320,
82 . 625 ,

DM
DM
DM
DM

BODENFUNDE

So].Iter bei. den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder
frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, wird darauf
hi.ngewi.eben, daß diese meldepflichtig sind

Die Funde sind unverzüglich der zustände.gen Kreis
der Gemei.ndeverwaltung zu melden.

und

Diese Begründung hat zusalrimen mi.t dem Bebauungsp]-an und dem
Grünordnungsp]-an in der Zeit vom bis zum
öffentli.ch ausgelesen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
ortsüblich bekanntgemacht
Wachenheim , den

Bürgermeister
8
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ABWÄGUNG NACH DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

Da von privater Seite nur eine Anregung eingegangen war, kann
si.ch die Abwägung mit den Trägern öffentlicher Belange befas-
sen, wei.] die Dar]egungen des Aussied].ers Weil mit der Stel-
lungnahme der Landwirtschaftskairtmer identisch si.nd . Außerdem
ist der Ge].tungsberei.ch an der Nordsee-te und um das bussi.ed-
lergehöft geringfügig reduziert worden sowie auf der Westsei.te
über das Bahngelände hin derart erweitert, daß keine überge-
ordneten Interessen berührt werden .

Die Eingaben wurden in der Ratssitzung vom 27.01 .1984 Borg
fällig abgewogen und darauf beantwortet

Im ei.nz einen

$;gisverwaltung Bad Dürkheim
vom 29 . 1 1 . 1 983

l Die Aufste].lung ei.nes Grün-
ordnungsplanes ist erfor--
derlich , um an dieser Naht-
stel].e zur freien Landschaft
den Zustand und die Gestal-
tung bewerten zu können.

Der Grünordnungsplan wurde auf
gestellt . Zur Verdeutlichung
ist er auf vergrößertem Maß-
stab 1 : 500 gefertigt

2 Bachlauf mit Beglei. tgrün
von 1 0 m Breite beachten

Durch Vorgaben des Wasserver-
bandes i.st außer der von der
Stadt gewählten Verkehrsführung
keine derartige Freihaltung mehr
möglich. Es wurde mit dem Kreis
verhandelt, daß als Ausgleichs-
maßnahme ein Feuchtgebiet ausge-
wiesen wi.rd und der bisherige
Bach]-auf durch das Plangebiet
offengehalten wird .

3 Erweiterung des Bebauungs-
planes um die Flächen nörd-
lich der Kläranlage erwägen

Im jetzigen Bebauungsplan kann
wegen der i.m Flächennutzungsplan
ni.cht enthaltenen Baufläche eine
Erweiterung nicht vorgenommen wer
den. Die Erweiterung soll i-n
einer späteren Änderung des Flä-
chennutzungsplanes berücksichti.gt
und a].s Bebauungsplan-Ergänzung
behandelt werden .

4 Textliche Festsetzung , daß
Betri.ebsgebäude vor den
Wohngebäuden errichtet wer
den sollen , besitzt ke ine
Ermächtigungsgrund]-age

Durch die beschlossene Nutzungs
einschränkung wi.rd dem Kreß-s ge
folgt, die bisherige Textli.che
Festsetzung 0.3 zur Ursprungs-
fassung abzuändern .
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Gesundheitsamt Neustadt/W
vom 28 . 1 0. 1 983

Amtsärztliche Bedenken wegen
der Geruchsbelästigung der
nahen Kläranlage . Wohngebäude
und].ebensmitte].bearbeitend e
Betriebe sollen ni.cht ange-
setzt werden .

Die Nutzungseinschränkung zei.gt
auf dem P].an den Aus schluß von
lebensmittelverarbeitenden und
-produzi.erenden Betri.eben sowie
Wohnungen . Ansonsten ist das
Nebenei.nander von Gewerbe und
Kläran]-age kei-ner Unverträgl i.ch
keit von Nutzungen unterworfen.

Straßenverwaltunq Rheinland
Pfalz Vom l CI .öl = 1 g81
Kei.ne Zustimmung r weil eine
Variante der B 271 neu das
Gelände berührt. Bebauungs-
planverfahren bi.s zum Ergeb-
nis des raumplanerischen Ver
fahrens zurückste]].en .

Den Bedenken kann nicht gefolgt
werden , weil
1 . der Bebauungsplan aus dem Flä

chennutzungsplan entwickelt
worden i.st und zur vorberei-
tenden Bauleitplanung keine
Bedenken erhoben waren ,
für die dringende Auslagerung
ortsbedrängter Betriebe eine
sofortige Entscheidung getrof
fen werd en mußte und
öst].ich der Bahn].laie ein
neuer bussi.edler , ein neuer
Bauhof , ei.ne 1 98 5 zu erwei--
ternde Kläranlage und ein ge-
plantes Rückhaltebecken der
Stadt ].legen.

2

/'' \.

3

Landwirtschaftskarrulner vom
02. 1 1 = 1 983
Der bussi.edlerbetrieb Weil wird
beengt. Erweiterung in seit-
lichen Richtung müßte gewähr-
leistet bleiben . Auf dem Flur-
stück 5637/2 ist die Baugrenze
aufzuheben, um die Gerätehalle
nach Osten zu erwei.Lern. Di.es
war bereü.ts 1 970 bel der Ge-
nehmigung festgelegt . Auf der
Nordseite des Gehöftes ist
der Geltungsbereich so weit
zurückzuverlegen, daß zwischen
Wirtschaftsgebäude und Gewer-
begebiet ei.n 4 m breiter pri-
vater Fahrstrei.fen verbleibt

Den Anregungen der Landwirtschafts
kammer wird vom Stadtrat voll ge-
folgt. Die Reduzierung des Gel-
tungsbereiches trifft auf Einver-
ständnis von Landwi.rtschaftskam-
mer und Aussiedler. Das verengt
verbliebene Rest-Gewerbegebiet
zwischen dein Aussiedler und dem
Bauhof soll zweckmäßi.gerwei.se
dem Bauhof zugeschlagen werden.
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Kataster amt Grünstadt
vom IEI Ö
l Neubezi.fferungen sind gem

Anlage zu übernehmen .

l

2

Die Neubezifferungen werden
im Bebauungsplan über nonunen

2 Die im Text gemachten Aus-
führu ngen übel' di.e Genauig
keit der Planung können
wegen der. Kartenunterlage
nicht bei.behalten werd en .

Die Darlegungen über die Ge--
neuigkeit entfallen , weil
eine Neuaufnahme wegen des
Z eitver ].ustes und der Kosten
verm i.eden werden soll

3 . Was ist "NE"? 3 Nutzungseinschränkung ist iin
P ].an er ]. äußert

Deutsche Bundesbahn vom 29.11 .83
D ie Bundesbahn wünscht die Er-
wei.terung des Geltungsberei.chs
nach Westen um den Teil it
Flurbereinigung sverfahren.

Ge]-tungsbereich wurde wunschge-
mäß erweitert, weil keine ande-
ren Interessen dagegen sprechen.
Im Grünordnungsp]-an wurde dani.t
di.e Gestaltungsabsicht verbessert

Neuanpflanzungen auch i.m Text
teil festlegen.

Neuanpf]-anzungen sind auch im
Textteil festgelegt

Bell.chtigung einer Flurstücke
nummer im Text

Flurstücksberi.chai.dung ist er
fo].gt

Stadtwerke vom 23 . 1 1 . 1 983

Für die Stromversorgung ist
eine Trafofläche möglichst an
der Nord-Ost-Ecke des F lur-
stücks 5002/5 erforderlich .

Der Anregung ist gefo].gt worden
und das Trafogrundstück mit
4 x 6 m ausgewiesen.

Handwerkskammer vom 05.01 . 1 984

Straßenführung und Grund-
stückszuschnitte ungünstig

Die Stadt hat nach gegebenen
Zwangspunkten diese Straßen-
führung gewählt(bussi.edler,
offenbleibender Burgtalgraben)
Grundstückszuschni.tte si.nd kei.n
Festsetzungselement. Größe nach
den auszulagernden Betrieben
durch Befragung erhärtet

Diese Begründung hat dem Satzungsbeschluß zugrunde gelegen
1984

@' Ü
'Wachenhe im l :'

$
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